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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1986

Norm

StGB §29

StPO §281 Abs1 Z10 B

Rechtssatz

Bei kraft Zusammenrechnungsprinzips (§ 29 StGB) nur ein Delikt verkörpernden Taten derselben Art wird durch die

Behauptung fehlerhafter (rechtsirriger) Wertfeststellung in Ansehung nur eines Schuldspruchfaktums eine Nichtigkeit

dann nicht aufgezeigt, wenn die Annahme der maßgeblichen Wertquali=kation auf jeden Fall schon aus unbekämpften

Wertbeträgen der übrigen Fakten folgt.
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